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VERMERK 

Absender: Ausschuss der Ständigen Vertreter (1. Teil) 

Empfänger: Rat 

Betr.: Schlussfolgerungen des Rates zur künftigen Governance des 
Europäischen Forschungsraums (EFR) 

Billigung 

Erklärung der polnischen Delegation 

Erklärung der ungarischen Delegation 
  

 

Erklärung Polens 

Die Gleichstellung von Frauen und Männern ist als Grundrecht in den Verträgen der Europäischen 

Union verankert. Polen gewährleistet die Gleichstellung von Frauen und Männern im Rahmen des 

polnischen Rechtssystems, im Einklang mit den völkerrechtlich bindenden 

Menschenrechtsinstrumenten und im Rahmen der Grundwerte und -prinzipien der Europäischen 

Union. Aus diesen Gründen wird Polen den Begriff „Geschlecht“ in Formulierungen, die ihn 

enthalten, im Sinne der Gleichstellung von Frauen und Männern gemäß Artikel 8 AEUV auslegen. 
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Erklärung Ungarns zu den Schlussfolgerungen des Rates zur künftigen Governance des 

Europäischen Forschungsraums (EFR) 

 

Ungarn erkennt die Gleichstellung von Männern und Frauen im Einklang mit dem ungarischen 

Grundgesetz, dem Primärrecht und den Grundsätzen und Werten der Europäischen Union sowie 

den völkerrechtlichen Verpflichtungen und Grundsätzen an und fördert sie. Darüber hinaus ist die 

Gleichstellung von Frauen und Männern als Grundwert in den Verträgen der Europäischen Union 

verankert. Im Einklang mit diesen und seinen nationalen Rechtsvorschriften legt Ungarn den 

Begriff „Geschlecht“ als Bezugnahme auf das biologische Geschlecht und den Begriff 

„Gleichstellung der Geschlechter“ als Bezugnahme auf die Gleichstellung von Männern und Frauen 

aus. 
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